
Stellungnahme der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Für den Schienenlärm (Lärmaktionsplan Bahn) ist das

Eisenbahnbundesamt zuständig.











Stellungnahme der Verwaltung

Die allgemeinen Hinweise zur Bewertung der

vorgeschlagenen verkehrsrechtlichen Maßnahmen

werden zur Kenntnis genommen.

Das prinzipielle Einverständnis zur Förderung passiver

Schallschutzmaßnahmen wird begrüßt.

Im Bereich Vimbuch „Neukritt“ ist die Maßnahme nicht

unter Unterhaltung sondern im Rahmen der Überplanung

zum vierspurigen Ausbau der L85 im Bereich der Auffahrt

zur BAB 5 bis Ende Römerwall aufgenommen. Hierbei ist

der Lärmschutz hinsichtlich des Fahrbahnbelages bereits

aufgenommen und berücksichtigt. Die Maßnahme ist

2023/24 geplant.

Die Anregung zur Maßnahme „Austausch Fahrbahnbelag“

in Altschweier soll als Mittelfristige Maßnahme > 2 Jahre

beibehalten werden, um zu gewährleisten, dass dies bei

der nächsten Deckensanierung berücksichtigt wird.

Die Hinweise zum Bau der Ortsumfahrung werden zur

Kenntnis genommen.



Stellungnahme der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.





Stellungnahme der Verwaltung

Die Überprüfung der Auswirkungen auf die Reisezeiten des
Busverkehrs (vgl. Erläuterungsbericht zum Entwurf des
Lärmaktionsplans) hat ergeben, dass sich bei den
geplanten Maßnahmen einer Temporeduzierung auf 30
km/h entsprechend den Maßnahmenvorschlägen die
realen Reisezeitverluste je nach Buslinie und
Straßenabschnitt in einer Größenordnung von meist < 10
Sekunden, für die Ortsdurchfahrt Vimbuch von ca. 15
Sekunden bewegen. Entsprechend den Empfehlungen des
Kooperationserlasses zur Lärmaktionsplanung des
Ministeriums Verkehr Baden-Württemberg können
Fahrzeitverlängerungen infolge straßenverkehrsrechtlicher
Maßnahmen in einer Größenordnung von bis zu 30
Sekunden in der Regel als vernachlässigbar eingestuft
werden.

Im Rahmen der Abwägung der Belange der vom
Verkehrslärm betroffenen Anwohner der
Maßnahmenbereiche bzw. der zu erzielenden
Pegelminderungen sowie der Belange des öffentlichen
Personennahverkehrs werden die vorgeschlagenen
ganztägigen Geschwindigkeitsreduktionen auf 30 km/h als
vertretbar eingestuft.
Daher wurde nach Abwägung der verschiedenen
lärmtechnischen und verkehrlichen Belange die
vorgeschlagenen Maßnahmen zu Tempo 30 in die
Beschlussfassung des Lärmaktionsplans aufgenommen.

Das Thema ÖPNV und erforderliche Maßnahmen zur
Busbeschleunigung müsste anschließend mit den
zuständigen Stellen und in Abstimmung mit den
umliegenden Gemeinden geklärt werden.



Stellungnahme der Verwaltung

Auf die Stellungnahme des KVV wird verwiesen.



Diese Stellungnahme enthält 11 Unterschriften. 

Es folgen 7 gleiche weitere Stellungnahmen 



Stellungnahme der Verwaltung

Die Lärmkarten wurden auf Grundlage von rechtlich
vorgegebenen Berechnungsvorschriften durchgeführt, auf die
im Bericht zum Lärmaktionsplan verwiesen wird.
Berücksichtigt wird bei den Berechnungen die
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV), bezogen auf
die Mittelung auf alle Tage im Jahr. Zudem wird bei den
Berechnungen eine Mitwindsituation zugrunde gelegt, d. h.
eine schallausbreitungsgünstige Wetterlage wird für alle
berechneten Gebäude berücksichtigt.
In den Lärmkarten der Anlage sind, wie in der Darstellung
beschrieben, die Lärmpegel tags LrT ≥ 59 dB(A) (Anlage
3.1.1) bzw. nachts LrN ≥ 49 dB(A) (Anlage 3.2.1) dargestellt.
Diese Werte entsprechen den Immissionsgrenzwerten der
Verkehrslärmschutzverordnung. An den Gebäuden ohne
Eintrag des Lärmpegels liegen geringere Lärmpegel vor.
Es wird bestätigt, dass es abhängig der Windrichtung und
Windgeschwindigkeit zu unterschiedlichen, mal mehr mal
weniger störenden Wahrnehmungen der Autobahn kommt.
Den Ergebnissen der Anlagen 3.1.1 und 3.1.2 lässt sich
ableiten, dass der Immissionsgrenzwert der
Verkehrslärmschutzverordnung für Allgemeine Wohngebiete
von 59 dB(A) tags in Weitenung unterschritten wird, der
nächtliche Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) nachts in
Teilbereichen überschritten wird.
Ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der
Lärmaktionsplanung, wie der geforderte Lückenschluss der
aktiven Lärmschutzmaßnahme zwischen Vimbucher
Autobahnbrücke und „Herzigbrücke“ auch für die Gebäude mit
Überschreitung des nächtlichen Immissionsgrenzwerts,
besteht nicht. Dennoch wird die Stadtverwaltung auf das
Regierungspräsidium Karlsruhe, als zuständige Behörde
zugehen und den Sachverhalt zur Prüfung weitergeben. Die
Maßnahme auf Lückenschluss zwischen der Vimbucher
Autobahnbrücke und Herzigbrücke soll dazu als weitere
Lärmschutzmaßnahme (langfristig) im Lärmaktionsplan
aufgenommen werden. Auf Grund der Vielzahl an
Rückmeldungen soll als kurzfristige Maßnahme eine
Temporeduzierung auf 120km/h anvisiert und aufgenommen
werden.











Stellungnahme der Verwaltung

Die Lärmkarten wurden auf Grundlage von rechtlich
vorgegebenen Berechnungsvorschriften durchgeführt, auf die
im Bericht zum Lärmaktionsplan verwiesen wird.
Berücksichtigt wird bei den Berechnungen die
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV), bezogen auf
die Mittelung auf alle Tage im Jahr. Zudem wird bei den
Berechnungen eine Mitwindsituation zugrunde gelegt, d. h.
eine schallausbreitungsgünstige Wetterlage wird für alle
berechneten Gebäude berücksichtigt.
In den Lärmkarten der Anlage sind, wie in der Darstellung
beschrieben, die Lärmpegel tags LrT ≥ 59 dB(A) (Anlage
3.1.1) bzw. nachts LrN ≥ 49 dB(A) (Anlage 3.2.1) dargestellt.
Diese Werte entsprechen den Immissionsgrenzwerten der
Verkehrslärmschutzverordnung. An den Gebäuden ohne
Eintrag des Lärmpegels liegen geringere Lärmpegel vor.
Es wird bestätigt, dass es abhängig der Windrichtung und
Windgeschwindigkeit zu unterschiedlichen, mal mehr mal
weniger störenden Wahrnehmungen der Autobahn kommt.
Den Ergebnissen der Anlagen 3.1.1 und 3.1.2 lässt sich
ableiten, dass der Immissionsgrenzwert der
Verkehrslärmschutzverordnung für Allgemeine Wohngebiete
von 59 dB(A) tags in Weitenung unterschritten wird, der
nächtliche Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) nachts in
Teilbereichen überschritten wird.
Ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der
Lärmaktionsplanung, wie der geforderte Lückenschluss der
aktiven Lärmschutzmaßnahme zwischen Vimbucher
Autobahnbrücke und „Herzigbrücke“ auch für die Gebäude mit
Überschreitung des nächtlichen Immissionsgrenzwerts,
besteht nicht. Dennoch wird die Stadtverwaltung auf das
Regierungspräsidium Karlsruhe, als zuständige Behörde
zugehen und den Sachverhalt zur Prüfung weitergeben. Die
Maßnahme auf Lückenschluss zwischen der Vimbucher
Autobahnbrücke und Herzigbrücke soll dazu als weitere
Lärmschutzmaßnahme (langfristig) im Lärmaktionsplan
aufgenommen werden. Auf Grund der Vielzahl an
Rückmeldungen soll als kurzfristige Maßnahme eine
Temporeduzierung auf 120km/h anvisiert und aufgenommen
werden.





Stellungnahme der Verwaltung

Die Lärmkarten wurden auf Grundlage von rechtlich
vorgegebenen Berechnungsvorschriften durchgeführt, auf
die im Bericht zum Lärmaktionsplan verwiesen wird.
Berücksichtig wird bei den Berechnungen die
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV), bezogen
auf die Mittelung auf alle Tage im Jahr. Zudem wird bei
den Berechnungen eine Mitwindsituation zugrunde gelegt,
d. h. eine schallausbreitungsgünstige Wetterlage wird für
alle berechneten Gebäuden berücksichtigt.
In den Lärmkarten der Anlage sind, wie in der Darstellung
beschrieben, die Lärmpegel tags LrT ≥ 59 dB(A) (Anlage
3.1.1) bzw. nachts LrN ≥ 49 dB(A) (Anlage 3.2.1)
dargestellt. Diese Werte entsprechen den
Immissionsgrenzwerten der
Verkehrslärmschutzverordnung. An den Gebäuden ohne
Eintrag des Lärmpegels liegen geringere Lärmpegel vor.
Es wird bestätigt, dass es abhängig der Windrichtung und
Windgeschwindigkeit zu unterschiedlichen, mal mehr mal
weniger störenden Wahrnehmungen der Autobahn
kommt.
Den Ergebnissen der Anlagen 3.1.1 und 3.1.2 lässt sich
ableiten, dass der Immissionsgrenzwert der
Verkehrslärmschutzverordnung für Allgemeine
Wohngebiete von 59 dB(A) tags in Weitenung
unterschritten wird, der nächtliche Immissionsgrenzwert
von 49 dB(A) nachts in Teilbereichen überschritten wird.

Schallpegelmessungen zur Erhebung der Lärmsituation

sind in den gesetzlichen Grundlagen nicht vorgesehen. Die

Berechnungen führen in der Regel ohnehin zu höheren

Beurteilungspegeln in der Nachbarschaft von Straßen als

Messungen.

Schalltechnisch relevante Reflexionen an der Begrenzung

zwischen den Fahrstreifen ist aufgrund der Höhe der

Begrenzung nicht zu erwarten.

Der beim Ausbau der A 5 eingebaute Fahrbahnbelag wurde

bei den Berechnungen berücksichtigt.

Die Lärmeinwirkungen an den Gebäuden in Weitenung

sind v.a. abhängig von den nächstgelegenen Abschnitten

der Autobahn. Aufgrund der Entfernung von der Lärmquelle

liegen die ermittelten Lärmpegel in der Größenordnung von

bis zu 50 dB(A) nachts, d. h. der nächtliche

Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV wird in

Teilbereichen überschritten. Die Pegelabnahmen sind

innerhalb von Weitenung vergleichsweise gering. Dies

hängt mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten der

Schallausbreitung zusammen. Eine Abstandsverdoppelung

zur Straße hat bei freier Schallausbreitung eine

Pegelminderung von 4 dB zur Folge.

Ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der

Lärmaktionsplanung besteht nicht. Dennoch wird die

Stadtverwaltung auf das Regierungspräsidium Karlsruhe

zugehen und den Sachverhalt zur Prüfung weitergeben.

Die Maßnahme auf Lückenschluss zwischen der

Vimbucher Autobahnbrücke und Herzigbrücke soll als

weitere Lärmschutzmaßnahme (langfristig) im

Lärmaktionsplan aufgenommen werden. Als kurzfristige

Maßnahme wird eine Temporeduzierung auf 120 km/h

anvisiert und somit als kurzfristige Maßnahme

aufgenommen.



Stellungnahme der Verwaltung

Die Geschwindigkeitskontrollen der Stadt Bühl können ab Herbst

forciert werden. Die Stellungnahme wird an den zuständigen

Fachbereich weitergeleitet. Die Lärmkarten wurden auf Grundlage

von vorgegebenen Berechnungsvorschriften durchgeführt, auf die

im Bericht zum Lärmaktionsplan verwiesen wird. Berücksichtig wird

bei den Berechnungen die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke

(DTV), bezogen auf die Mittelung auf alle Tage im Jahr.
In den Lärmkarten der Anlage sind, wie in der Darstellung
beschrieben, die Lärmpegel tags LrT ≥ 59 dB(A) (Anlage 3.1.2)
bzw. nachts LrN ≥ 49 dB(A) (Anlage 3.2.2) dargestellt. Diese
Werte entsprechen den Immissionsgrenzwerten der
Verkehrslärmschutzverordnung. An den Gebäuden ohne Eintrag
des Lärmpegels liegen geringere Lärmpegel vor.
Den Ergebnissen der Anlagen 3.1.1 und 3.1.2 lässt sich ableiten,
dass der Immissionsgrenzwert der Verkehrslärmschutzverordnung
für Allgemeine Wohngebiete in den als Allgemeines Wohngebiet
einzustufenden Gebieten von 59 dB(A) tags in Oberbruch
aufgrund der Geräuscheinwirkungen der Autobahn unterschritten
wird, der nächtliche Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) nachts in
Teilbereichen überschritten wird. Die Immissionsgrenzwerte der
Verkehrslärmschutzverordnung von 64 dB(A) tags und 54 dB(A)
nachts, die in den bezüglich der Autobahn kritischsten
südwestlichen Bereichen in Oberbruch maßgeblich sind, werden
unterschritten.
Die Rodung betraf keine großflächigen Waldgebiete, und wird sich
zudem regenerieren, somit sind dadurch keine negativen
Auswirkungen auf die schalltechnische Situation zu erwarten.
Ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der
Lärmaktionsplanung wie die geforderte Fortsetzung der aktiven
Lärmschutzmaßnahme in Richtung Süden auch für die Gebäude
mit Überschreitung des nächtlichen Immissionsgrenzwerts besteht
nicht.
Die Stadtverwaltung wird auf das Regierungspräsidium zugehen
und den Sachverhalt zur Prüfung weitergeben. Als kurzfristige
Maßnahme wird eine Temporeduzierung auf 120 km/h anvisiert
und aufgenommen.



Stellungnahme der Verwaltung

Die Informationen werden im Rahmen des

Verkehrsentwicklungskonzeptes zur Mobilität der Stadt

Bühl aufgenommen.

Der Lärmaktionsplan regelt ausschließlich Maßnahmen,

die direkt auf eine Lärmminderung abzielen.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

In Bezug auf Ordnungswidrigkeiten werden die Hinweise

an den zuständigen Fachbereich weitergeleitet. Der

Lärmaktionsplan regelt ausschließlich Maßnahmen, die

direkt auf eine Lärmminderung abzielen.



Stellungnahme der Verwaltung

Temporeduzierungen für die L 83 Ortsdurchfahrt OD

Altschweier auf 50 km/h bzw. östlich des Kreisverkehrs

Mattenmühle auf 30 km/h sind als kurzfristige

Maßnahme im Lärmaktionsplan enthalten.

Die Geschwindigkeitskontrollen der Stadt Bühl können

ab Herbst forciert werden.

Die Stellungnahme wird an den zuständigen

Fachbereich weitergeleitet.

Maßnahmen mit sehr langfristigen Planungszeiten wie

die geforderte Umgehungsstraße sind nicht Gegenstand

der Lärmaktionsplanung und bedürfen einem separaten

Planverfahren.

Aufgrund der strategischen Lage ist eine

Umgehungstraße zudem bisher schwer umsetzbar.

Es ist der Stadtverwaltung bewusst, dass der

Nationalpark das Verkehrsaufkommen erhöht und

appelliert an die Verantwortlichen, dies in deren

Verkehrskonzept zu berücksichtigen.





Stellungnahme der Verwaltung

Die bei den Berechnungen zu berücksichtigenden

Verkehrsmengen beruhen auf aktuellen Untersuchungen der

Stadt Bühl.

Die Beurteilungspegel im alten Lärmaktionsplan wurden in

flächenhaften Isophonenkarten dargestellt. Aufgrund der darin

beinhalteten Eigenreflexion der Gebäude ergeben sich in der

Regel höhere Pegel als bei den für die Bewertung

maßgeblichen Pegel an den Fassaden. Dies bestätigt sich

auch in der Isophonenkarte der Anlage 2.2 unseres

Erläuterungsberichts. Somit ist davon auszugehen, dass sich

die Beurteilungspegel im Bereich „Am Bierkeller“ damals wie

heute in einer Größenordnung der in den Anlagen 3.1.6 bzw.

3.2.6 angegebenen Beurteilungspegeln von 62-64 dB(A) tags

bzw. 53-55 dB(A) nachts bewegen. Es können keine

Minderungen der Lärmeinwirkungen gegenüber 2008

festgestellt werden.

Der Bereich Mattenmühle liegt direkt an der klassifizierten

Landesstraße L83 mit einem Verkehrsaufkommen von über

(14.710 Kfz) und hat ein deutlich höheres

Verkehrsaufkommen als die Bühlertalstraße (8.235 Kfz). Für

beide Bereiche wurden sowohl im bisher bestehenden

Lärmaktionsplan als auch jetzt Verbesserungen zur

Schallschutzsituation aufgenommen. Im Lärmaktionsplan der

Stufe 1 wurden verschiedene Maßnahmen für den Bereich

„Mattenmühle“ und „Am Bierkeller“ geprüft. Auf Grund der

damaligen Rechtsverhältnisse war eine

Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich Hessensteg nicht

möglich, der neue Kooperationserlass aus dem Jahr 2018

eröffnet der Verkehrsbehörde hier einen größeren

Ermessensspielraum.

Daher wurde z. B. eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50

km/h für die L 83 im Bereich Hessensteg in den

Lärmaktionsplan aufgenommen (vgl. Maßnahmenkatalog M 1

k). Mit dieser Maßnahme erfolgt zugleich eine Verbesserung

für die Gebäude „Am Bierkeller“.

Die Errichtung einer Lärmschutzwand im Bereich „Am

Bierkeller“ wäre vom Straßenbaulastträger umzusetzen. In

einem separaten Planverfahren wären die örtlichen

Gegebenheiten und v. a. die Verhältnismäßigkeit der

Maßnahme aus Kostengründen zu prüfen. Bei den

vorliegenden Lärmbelastungen bzw. Betroffenheiten ist es

nicht wahrscheinlich, dass einer solchen Maßnahme

zugestimmt wird, zumal durch eine Lärmschutzwand in

städtebaulich angemessener Höhe nur die Erdgeschoßzone

schützt. Es ist ein technisch hoher Aufwand zu erwarten, unter

anderem aufgrund des sich unter dem Radweg befindenden

Regenwasserkanals, der bei dieser Maßnahme verlegt

werden müsste. Auch ist eine solche Maßnahme nicht

kurzfristig umsetzbar.

Aufgrund der ermittelten Lärmpegel für die Gebäude „Am

Bierkeller“ von < 65 dB(A) tags und ≤ 55 dB(A) nachts liegen

die Lärmpegel gemäß den Erläuterungen des

Kooperationserlasses Lärmaktionsplan vom MV Baden-

Württemberg nicht oberhalb des gesundheitskritischen

Bereichs und müssen von der zuständigen Verkehrsbehörde

beim Ausüben des Ermessens nicht besonders berücksichtigt

werden.

Da die ermittelten Werte sich jedoch sehr nah am

gesundheitskritischen Bereich befinden, wird die Verwaltung

auf den Straßenbaulastträger zugehen um im Bereich der

Bühlertalstraße eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30

Km/h zu ermöglichen um die Lärmeinwirkungen zu

verbessern. Diese Maßnahme wird im Maßnahmenkatalog als

kurzfristige Maßnahme ergänzend aufgenommen.

Des Weiteren ist der Stadtverwaltung bewusst, dass der

Nationalpark das Verkehrsaufkommen in diesem

Streckenabschnitt erhöht und appelliert an die

Verantwortlichen dies in deren Verkehrskonzept zu

berücksichtigen.



Stellungnahme der Verwaltung

Zur Datengrundlage lässt sich feststellen, dass hierfür

die Grundlagendaten der LUBW im Zuge der

Lärmkartierung herangezogen wurden. In den

kritischsten Bereichen direkt entlang der kartierten

Straßen wurden zwischenzeitlich errichtete Gebäude

auf Grundlage der aktuellen Katastergrundlage ergänzt,

da nur diese maßgeblich in die Betroffenheitsauswertung

einfließen. Aud den Anlagen 3.1.6 bzw. 3.2.6 lässt sich

ableiten, dass an dem betreffenden Gebäude

Beurteilungspegel von < 62 dB(A) tags bzw. 53 dB(A)

nachts vorliegen.

Die Errichtung einer Lärmschutzwand wäre vom

Straßenbaulastträger umzusetzen. In einem separaten

Planverfahren wären die örtlichen Gegebenheiten/

Machbarkeit und v. a. die Verhältnismäßigkeit der

Maßnahme aus Kostengründen zu prüfen. Hierbei sind

auch Grundstückszukäufe erforderlich.

Bei den vorliegenden Lärmbelastungen bzw.

Betroffenheiten ist es nicht wahrscheinlich, dass einer

solchen Maßnahme zugestimmt wird.

Somit sind als vorrangige Maßnahmen eine

Geschwindigkeitsreduzierung (kurzfristig umsetzbar) und

der Belagsaustausch in diesem Bereich aufgenommen.



Stellungnahme der Verwaltung

Die Hauptstraße wurde aufgrund der vergleichsweise geringen

Verkehrsmenge nicht bei der Lärmaktionsplanung berücksichtigt.

Diese würde zu keinen Lärmbelastungen führen, die eine

Geschwindigkeitsanordnung erforderlich macht. Die Informationen

werden im Rahmen des Verkehrsentwicklungskonzeptes zur Mobilität

der Stadt Bühl aufgenommen.



Stellungnahme der Verwaltung

Die Hauptstraße wurde aufgrund der vergleichsweise geringen

Verkehrsmenge nicht bei der Lärmaktionsplanung berücksichtigt.

Diese würde zu keinen Lärmbelastungen führen, die eine

Geschwindigkeitsanordnung erforderlich macht. Die Informationen

werden im Rahmen des Verkehrsentwicklungskonzeptes zur

Mobilität der Stadt Bühl aufgenommen.



Stellungnahme der Verwaltung

Die Informationen werden im Rahmen des

Verkehrsentwicklungskonzeptes zur Mobilität für die Stadt

Bühl aufgenommen und zudem dem zuständigen

Fachbereich, welcher die Einhaltung der Geschwindigkeit

kontrolliert, weitergeleitet. Aufgrund der gegenwärtigen

örtlichen Gegebenheiten und Straßenverhältnisse dürfen

Fahrradschutzstreifen hier nicht angelegt werden. Im

Rahmen der Verkehrskonzeption kann die Verkehrslenkung

erneut betrachtet werden, welche nicht als Einzelmaßnahme

gesehen werden darf, sondern Teil einer Konzeption ist,

welche großräumige Auswirkungen mit sich bringt.







Eine Vorfahrtsberechtigung für Radfahrer vom Jägerkreisel

Richtung Industriegebiet ist aus sicherheitstechnischen

Gründen nicht möglich.

Eine Vorfahrtsberechtigung der Lessing- und der

Eichendorffstraße erfordert eine technische

Straßenumgestaltung der Bordsteine und zudem würde es die

Vorfahrtsberechtigung der Radfahrer an dieser Stelle

verändern, was des Radverkehrsnetz unterbricht. In einem

Gesamtkonzept für verkehrslenkende Maßnahmen wird nicht

nur dieser Bereich als Maßnahme vom Lärmaktionsplan

bearbeitet, sondern der gesamte innenstädtische Bereich, da

dies als Einheit betrachtet werden muss.

Die Anmerkung, dass Tempo 30 aufgrund der

Beschleunigungsvorgänge zu erhöhter Lästigkeit führt, lässt

sich fachlich nicht bestätigen. Auch Forschungsvorhaben

diesbezüglich haben ergeben, dass die Anordnung von Tempo

30 zu einer schalltechnischen Verbesserung führt, sowohl

objektiv durch Messungen als auch subjektiv durch die

Wahrnehmung der Anwohner.

Hinsichtlich einer generellen Einführung von Tempo 30 anstatt

Tempo 50 sowie bezüglich der Fahrvorschläge der

Routenplaner kann die Stadt Bühl über den Lärmaktionsplan

keinen Einfluss nehmen.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Lärmkarten wurden auf Grundlage von rechtlich
vorgegebenen Berechnungsvorschriften durchgeführt, auf die
im Bericht zum Lärmaktionsplan verwiesen wird. Die
Berechnungen wurden für alle Gebäude im Stadtgebiet
durchgeführt.
In den Lärmkarten der Anlage sind, wie in der Darstellung
beschrieben, die Lärmpegel tags LrT ≥ 59 dB(A) (Anlage 3.1.5)
bzw. nachts LrN ≥ 49 dB(A) (Anlage 3.2.5) dargestellt. Diese
Werte entsprechen den Immissionsgrenzwerten der
Verkehrslärmschutzverordnung für Allgemeine Wohngebiete.
An den Gebäuden ohne Eintrag des Lärmpegels liegen
geringere Lärmpegel vor, wie auch an Ihrem Gebäude.
Wenngleich Verkehrslärmimmissionen in dieser
Größenordnung wahrnehmbar sind, besteht kein Anspruch auf
Lärmschutzmaßnahmen wie die Errichtung einer
Lärmschutzwand. Die Immissionsgrenzwerte der
Verkehrslärmschutzverordnung für Allgemeine Wohngebiete
sind eingehalten. Diese sind maßgeblich für die Lärmvorsorge
beim Neubau oder Ausbau von Straßen und werden vom
Gesetzgeber als zumutbar hinsichtlich Verkehrslärm erachtet.
Zumal die Auslösewerte für Lärmsanierung von 64 dB(A) tags
und 54 dB(A) nachts, die für bauliche Maßnahmen an
bestehenden Verkehrswegen maßgebend sind, deutlich
unterschritten werden.

Die Geschwindigkeitskontrollen der Stadt Bühl können ab

Herbst forciert werden. Die Stellungnahme wird an den

zuständigen Fachbereich weitergeleitet.

Eine Haltebucht auf der K3749 ist auf Grund des zu haltenden

Verkehrsflusses an dieser bedeutenden Straße nicht möglich.

Ersatzweise könnten Kinder auch beim Sportzentrum

aussteigen, wenn von den Eltern gewünscht, da hier bereits

eine gute fußläufige Verbindung besteht. Als

Lärmschutzmaßnahme von der Innenstadt bis zum Jägerkreisel

ist im Lärmaktionsplan eine Temporeduzierung auf 30 km/h

vorgesehen. Zudem tragen die neu erstellten Gebäude entlang

der Hauptstraße zur Lärmreduzierung im rückwärtigen Bereich

bei.


